Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift fur Armee und Kader mit FHD-

Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 8 (1932-1933)
Heft: 2
Rubrik: Militarisches Allerlei

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

26 «DER SCHWEIZER SOLDAT»

1932

Rauchnitz war eine.insubordination und nur die absolute
Subordination ist es, durch welche sich eine Armee von
einer bewaffneten Zigeunerbande unterscheidet. Ich wer-
de jeden Meiner officiers, er sey General oder Cornett,
infam cassieren lassen, der Meinen intentions zuwider-
handelt. »

Bauer und Militar

Die in Nr. 25 unseres Organs vom 25. August 1932
unter dem Titel « Tiefer hdngen » erschienene kurze Notiz
von Herrn Major Siegrist, Kdt. San.-Abt. 4, hat:nicht nur
ihren Weg in die bduerliche Presse gefunden, sondern sie
hat ‘auch den schweizerischen Bauernsekretdr auf den Plan
gerufen. Wir haben keinen Grund, dessen Auslassungen zu
der Angelegenheit zu unterdriicken, -sondern veroffentlichen
sie mit einer kurzen Entgegnung von Herrn Major Siegrist,
womit wir SchluB der Diskussion erkldren. Dabei vertreten
wir die Auffassung, daB es — in voller Anerkennung der
recht wenig beneidenswerten Lage unserer Bauernsame —
dem angegriffenen Kavallerie-Feldweibel recht gut ange-
standen hétte, fiir die Truppe Spezialpreise zu vermeiden,
auch wenn sie nicht als iibertrieben hoch zu taxieren
sind. Red.

Bauer und Militar.

In Nr. 25 der Zeitung « Schweizer Soldat» verofientlicht

Major Dr. Siegrist eine Mitteilung betreffend Ausbeutung der
Soldaten durch einen Landwirt und fiihrt aus, daB der Unter-
zeichnete es abgelehnt hat, sich mit dem Fall zu befassen
und dem Landwirt eine Riige zu erteilen. Es handelt sich
dabei um folgendes.

Ein luzernischer Landwirt hat Soldaten fiir einen Liter
Milch, den sie im Stalle holten, 40 Rp., und fiir drei Spiegel-
eier, welche ihnen die Hausfrau zubereiten muBte, 85 Rp.
verrechnet. Major Siegrist, Kommandant der Sanititsabtei-
lung 4, meldete dies dem Unterzeichneten und verlangie, das
Bauernsekretariat solle den Mann auf das Ungebiihrliche die-
ses Verhalten aufmerksam machen. Wir lehnten dies ab. Die
verrechneten Preise sind vom geschiftlichen Standpunkte aus
nicht iibersetzt. Der. Detailpreis der Milch auf dem Lande
diirfte etwa 30 Rp. betragen. Wenn der Bauer einem gelegent-
lichen Kunden, der ihn wihrend des Melkens im Stall wegen
eines einzigen Liters Milch stort, 10 Rp. mehr als dem regel-
méBigen Kunden verrechnet, so ist das keine ungebiihrliche
Ueberforderung. Ganz besonders gilt das aber betreifend die
85 Rp. fiir drei Spiegeleier. Die Eier mogen 45 Rp. wert
gewesen sein. Wenn die Béduerin fiir die Butter, das Feuer,
die Beniitzung und Reinigung von Pfanne und Geschirr und
die Arbeit 40 Rp. verrechnet hat, so ist das billig. Wer die
Preise zu hoch findet, beweist nur, daB er an die Arbeit des
Bauers einen andern MaBstab anlegt, als an die Arbeit des
Stddters. Wenn der Bauer in einem Restaurant in der Stadt
ein Glas Milch verlangt, so muB er fiir zwei Deziliter oft
so viel und mehr bezahlen, als der luzernische Landwirt fiir
einen Liter forderte.

GewiB, die Preise waren nicht militdrfreundlich, sondern
geschiftsmidBig berechnet. Niemand hat aber ein Recht, dem
Bauern daraus einen Vorwurf zu machen. Wenn ein Soldat
beim Bicker ein Stiick Kuchen oder im Tabakladen ein
Picklein Stumpen kauft, muB er auch dasselbe bezahlen wic
andere Leute und niemand nimmt daran AnstoB. Aber dem
Bauer gegeniiber scheint man sich alles erlauben zu diirfen.
Wir protestieren dagegen, daB ein Landwirt mit dem Namen
in den Zeitungen an den Pranger gestellt wird, weil er sein
geschiftliches Interesse in durchaus anstdndiger Weise ge-
wahrt hat. Der Mann hat gewiB kein Lob, aber auch keinen
offentlichen Tadel verdient. Wir wissen, daB in vielen Féllen
die Bauern ihre Militirfreundlichkeit durch Gratisabgabe von
Getrianken und Speisen in schonster Weise bekunden. Wie
wir horen, hat die Truppe von Major Siegrist auch hiervon
reichlich Gebrauch gemacht. Um so schidbiger ist es, den
einen Fall, wo ein Bauer sich einmal geschiftlich eingestellt
hat, in der Presse « tieferzuhdngen ». Schweizerische Offiziere
sollten fiir das, was recht ist, und fiir das, was in der Pole-
mik zweckmiBig ist, mehr Verstindnis haben, als das Major
Siegrist im vorliegenden Fall bekundet hat.

E. Laur, schweiz. Bauernsekretar.

Bauernsekretir Dr. Laur nimmt in polemischer Weise
einen Landwirt in Schutz, welcher den Soldaten im Wieder-
holungkurs die Milch fiir 40 Rappen pro Liter verkauft hat.
Er sagt, daB wohl der Detailpreis der Milch auf dem Lande
30 Rappen betrage, daB aber ein Aufschlag von 10 Rappen
gegeniiber einem nur « gelegentlichen Kunden » berechtigt sei.

Aber eben diesen Aufschlag bezeichne ich als eine un-

gebiihrliche Ueberforderung. Der Soldat soll nicht mehr be-
zahlen miissen als andere Leute.

Ich setzte mich fiir meine Scldaten ein und wandte mich,
da ich eine Polemik in der Zeitung durch diese verhindern
wollte, an das Bauernsekretariat, leider ohne Erfolg. Dann erst
publizierte ich die Angelegenheit im « Schweizer Soldat ».

Eine solche Ueberforderung gehort an den Pranger ge-
stellt, einmal im Interesse der guten Sache der Bauernsame und
nicht zuletzt im Interesse unserer Soldaten. Der Soldat be-
findet sich im Dienst in einer Zwangslage. Er ist auf seine
Umgebung angewiesen und ist nicht «ein gelegentlicher
Kunde », von dem man .moglichst viel profitieren soll. Das
weil auch der friithere Trainsoldat Laur ganz genau.

Es muBl jeden Soldaten und damit auch jeden Schweizer-
biirger peinlich beriihren, daB ein solcher Landwirt, der zudem
noch Kavalleriefeldweibel ist, in Schutz genommen wird und
dazu noch ausgerechnet vom schweizerischen Bauernsekretir,
dem Verfechter der Bauernsache. Es war ja schen bemiihend,
dall das Bauernsekretariat die Angelegenheit nicht unter der
Hand erledigen wollte und dadurch eine Publikation im
« Schweizer Soldat » notig machte. Wir wissen, was recht ist.
Gerade fiir das aber haben wir uns zur Wehr gesetzt und die
Angelegenheit veroffentlicht. Siegrist, Major.

Militdrisches Allerlei

, Das Ziircher KnabenschieBen ist keine militdrische Ange-
legenheit. Wir konnten uns daher ersparen, auf dasselbe ein-
zutreten, wenn der AnlaBl dieses Jahr nicht derart iibereifrig
beniitzt worden wire, um daraus eine Aufreizung zu Mord und
Todschlag und eine Vorschule fiir kiinftige Massenmorder zu
konstruieren, ein Unternehmen, das auf den Unbefangenen
herzlich ldacherlich wirken muBte. Die erwartete Wirkung ist
denn allerdings auch ausgeblieben. Nicht nur wurde die Zahl
der teilnehmenden Buben des letzten Jahres erreicht; der Ga-
bentisch stand schoner und reicher geschmiickt da, als ie vor-
her. Der Président der den AnlaB organisierenden Schiitzen-
gesellschaft der Stadt Ziirich, Herr Oberst GeBner, beniitzte
in seiner Ansprache wihrend des Mittagessens die Gelegen-
heit, den ungestiimen Stiirmern von links einige Sdtze ins
Stammbuch zu widmen, die im « Schweizer Soldat» festge-
halten zu werden verdienen.

Sollen wir wirklich glauben, fiihrte er aus, daBl es Leuten
mit dem Frieden ernst ist, die tdglich KlassenhaBl schreien und
die alle anders Denkenden mit Gift und Galle iiberschiitten.
Wie kann jemand Friedensfreund sein, der schon dem Kinde
HaB und Neid einimpfen moéchte. Gewill, Volkerversohnung ist
eine hohe Aufgabe, aber auf dem Weg der Gegnerschaft gegen
das KnabenschieBen wird sie nicht erreicht, und ebensowenig,
wenn man dem Kinde die Liebe zur Heimat und Familie zer-
storen will; es ist ein schweres Unrecht, wenn man dem Kinde
sein Vaterland verleiden will und wenn man ihre Einrichtungen
beschmutzt und besudelt. Schwachheit und Zwietracht haben
in frithern Jahrhunderten unserm Lande schwer geschadet,
und darum ist es gut, wenn unsere Knaben beizeiten lernen, daB
nur der im Leben seinen Mann stellt, der versteht, seine Krifte
zusammenzureiBlen und energisch und pilichtgetreu seinem Be-
ruf, seiner Familie und der Heimat zu dienen. Unsere Knaben
sind unsere Zukunft; auch sie konnen dazukommen, das
Schweizerland vor dem Krieg zu bewahren. Es ist Unrecht,
dem Kinde einzuprdgen, daB das Gewehr nur zum Toten da
ist, aber es ist ein Gliick, daB unsere Buben gescheiter
sind als diese Friedensfreunde (stiirmischer Beifall) .und
fiihlen, warum der Schweizer so sehr an seiner Waffe
hingt. Es ist keine Kriegshetze, wenn man dem Kinde
einpriagt, was die Freiheit bedeutet und wie kostbar es ist, sie
zu verteidigen und man erreicht nichts, wenn man immer nur
von Abriistung redet. Dall sie noch nicht vor der Tiire steht,
zeigen die Geschehnisse rings um uns. Es ist irrig, zu glauben,
die Gegner der Landesverteidigung hatten das Volk hinter sich;
sie mogen einmal ein paar Wochen mit dem Gewehr auf der
Schulter- kameradschaftlich Vaterlandsdienst tun, sie mogen
nach anstrengenden Mandvertagen das werktitige Volk unsern
Trupen zujubeln sehen, dann werden sie vielleicht meiken,
daB dem Schweizer Volk und Armee das gleiche sind. Das
Hoch des Redners, unterstiitzt ven Bollerschiissen, galt dem
Vaterland.

* * *

Als Auftakt zu einer Antikriegskundgebung hatte die
Sozialdemokratische Partei der Stadt Ziirich am Tage der

Erofinung des KnabenschieBens Propagandaumziige durch die

Stadt veranstaltet. Eine etwa 100 Personen zidhlende Gruppe
Jugendlicher marschierte in improvisierten Gasmasken daher
und auf einem Wagen wurden Bilder mit Handgranatenwerfern
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mitgefiihrt neben einer Reihe von Plakaten gegen den Krieg.
Der vor kurzer Zeit von Arbon nach Ziirich berufene anti-
militaristische Pfarrherr Bachmann hielt es fiir notig, in diesem
licherlichen Zug mitzustolzieren. Seine Kirchgemeinde Wie-
dikon soll dariiber, dem Vernehmen nach, allerdings nicht sehr
erbaut sein. Ein Hetzplakat der sozialdemokratischen Jugend:
« Erziehung zum Mord, wie lange noch? » ist etwas zwei-
deutig. Die systematisch betriebene Aufhetzung der Jugend zu
Klassenkampf und Biirgerkrieg 148t sich unter die Ueberschrift
des giftigen Helgens wohl mit mehr Berechtigung einreihen,
als der jahrhundertealte Wille zur Selbstbehauptung.

* * *

Die Blatter brachten kiirzlich Meldung von einem von
Anfang an etwas verdichtig erscheinenden eigenartigen Vor-
fall auf dem Waffenplatz Kloten. Ein Kanonierrekrut, der
einen dienstlichen Gang zu einem Beobachtungsturm auszu-
fiihren hatte, gab vor, von zwei Individuen angegrifien wor-
den zu sein. Die beiden hitten ihn mit antimilitaristischen
Reden iiberschiittet und seien schlieBlich aggressiv geworden.
Er habe sich ihrer jedoch mit dem Faschinenmesser erwehren
konnen. Auf dem Turm sei er dann von den beiden hinter-
riicks iiberfallen und durch einen Schlag auf das Genick be-
tiubt worden. Mit Lederriemen sei er dann an der Leiter
an Armen und Hals aufgehdngt worden, nachdem sie ihn be-
wuBtlos vom Turm hinuntergeschleppt hatten. Nachher sei er
dann von Bauersleuten entdeckt und aus seiner mifllichen
Lage beireit worden.

Kenner der Verhiltnisse hatten schon von Anfang an be-
hauptet, daB der Transport eines BewuBitlosen von besagtem
Turm herunter ausgeschlossen sei. Auch weitere Angaben des
Kanoniers schienen nicht iibertrieben glaubwiirdig. Bei der
genauen Untersuchung des Falles durch die Behorden be-
quemte sich der Rekrut schlieBlich zu einem Gestdndnis. Er
hatte -die ganze Fesselung, jedenfalls nicht ohne erhebliche
Miihe, selber ausgefiihrt, um damit sein unkorrektes Benehmen
als Beobachter zu verdecken. Statt auf dem Turm seine Auf-
gabe durchzufiihren, hatte er sich in ein nahes Bauernhaus
zZul einem « Mostli » begeben. Wihrend seiner « Mostpatrouille »
kam ihm dann seine Wolldecke abhanden, und da er hierfiir
und fiir sein Weglaufen vom Turm Strafe fiirchtete, ersann
er den geschilderten Ueberfall, mit dem er die Presse an der
Nase herumfiihrte. Auf dem Wege zum Turm sei er allerdings
von zwei Zivilisten angehalten und gehidnselt worden. Der
« unerschrockene » Rekrut wird nun mit der zu erwartenden
Strafe kaum billiger davonkommen, als wenn er die Folgen
fiir seine Verfehlungen als Beobachter mannhaft auf sich ge-
nommen hétte.

* * ok

- Vom Waffenchef der Infanterie ist kiirzlich ein Korporal
der Geb.-1.-Kp. 111/44 mit 20 Tagen scharfem Arrest und Ent-
setzung vom Grade bestraft worden. Er hatte sich vor Re-
kruten und Kameraden filschlicherweise als Urheber von Hetz-
artikeln hingestellt und auch Rekruten aufgefordert, gegen den
Dienstbetrieb gerichtete Artikel zu liefern, um damit gegen die
Vorgesetzten aufzustacheln und -die Disziplin zu untergraben.

* * *

Die Artillerie-Beobachterkompanie 6 hat der Familie
eines kiirzlich verstorbenen Biindner Kameraden 250 Franken
zukommen lassen, nachdem in Erfahrung gebracht worden war,
dal die Familie die Gabe wohl brauchen konnte. Ehre dieser
treuen Kameradschaft!

* * *

In Schweden ist es den Dienstverweigerern aus Gewis-
sensgriinden gestattet, ihre Dienstpilicht ohne Uniform auf zi-
vilen Arbeitspldtzen zu absolvieren. Die Zahl der Dienstver-
weigerer hat nun auBerordentlich stark zugenommen; dieses
Jahr allein waren es iiber 700 Rekruten, die den Dienst ver-
‘weigerten. Aus diesem Beispiel 148t sich ersehen, wie weit wir
es bringen konnten, wenn wir gegeniiber unsern Dienstver-
weigerern aus Gewissensgriinden die dort erwartete Milde

walten lassen wiirden.
* * *

. Die deutsche Forderung auf Gleichberechtigung der mili-
tdrischen Riistung hilt gegenwirtig Europa in Atem. Was
I)eutschland verlangt, ist gleiches Recht, dessen die andern
btgaten teilhaftig sind fiir die Landesverteidigung, die Organi-
sation und Verteilung der Streitkrifte, die Verpflegung, die Be-
festigungen und die Herstellung von Waffen. In Frankreich
hat der Schritt der deutschen Regierung schirfsten Wider-
spruch ausgelost, wihrend Italien den deutschen Standpunkt
unterstiitzt. Praktisch lieBe sich die deutsche Forderung im
Slnne der Zweckbestimmung der Abriistungskonferenz verwirk-
lichen, ‘wenn die- iibrigen Staaten ihre Armeen auf den Stand
der Reichswehr vermindern wollten, was allerdings ausge-

l? ScHuLeN ® RURSE.
| /‘}"1 -ECOLES  COURS.

schlossen scheint, nachdem .in den ersten sechs Monaten der

Genfer Tagung so wenig Positives erreicht worden ist.
* * *

Bolivien und Paraguay kreuzen frisch-frohlich angesichts
des Volkerbundes und unter MiBachtung aller Vorstellungen der
iibrigen amerikanischen Staaten die Waifen und in der Man-
dschurei ist die Lage so, daB es noch ungewifl scheint, ob dort
die Auseinandersetzung durch Verhandlungen oder durch einen
neuen Waffengang fortgesetzt werde. M.

Uebertritte in Landwehr und Landsturm

Mit JahresschluB treten in die Landwehr von allen Trup-
pengattungen mit Ausnahme der Kavallerie die Unteroffiziere
aller Grade, die Gefreiten und Soldaten des Jahrgangs 1900;
die Oberlieutenants und Lieutenants des Jahrgangs 1900, die
im Jahre 1894 geborenen Hauptleute. Von der Kavallerie treten
auf Jahresende die Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten des
‘Jahrgangs 1900 in die Landwehr iiber, ferner diejenigen Unter-
‘offiziere, Gefreiten und Soldaten der Jahrgidnge 1901 und 1902,
die ihre Rekrutenschule als Rekruten vor dem 1. Januar 1924
beendigt haben. In den Landsturm treten auf Jahresende die
Unteroffiziere aller Grade und die Gefreiten und Soldaten aller
Truppengattungen des Jahres 1892, die im Jahre 1892 gebore-
nen Oberlieutenants und Lieutenants, die im Jahre 1888 gebo-
‘renen Hauptleute. Mit dem 31. Dezember 1932 treten aus der
Wehrpflicht: die Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten aller
Truppengattungen des Jahrgangs 1884, die Offiziere aller
Grade des Jahrgangs 1880. Mit ihrem Einverstindnis koénnen
Offiziere iiber die Altersgrenze hinaus verwendet werden. Bei
Stabsoffizieren wird dieses Einverstindnis angenommen, scfern
sie kein ausdriickliches Entlassungsgesuch einreichen.

Unterofiiziersschulen.

Artillerie: vom 28. Okt. bis 3. Dez. F.-Art.-R. 1—6, Mot.-Kan.-
Bttr. 85, Biére.
vom 28. Okt. bis 3. Dez. F.-Art.-R. 7—12 und Mot.-
Kan.-Battr. 86—89, Frauenfeld.
vom 28. Okt. bis 3. Dez. F.-Hb.-Abt. 25—30, Schw.
F.-Hb.-Abt. 1—4, Mot.-Hb.-Bttr. 91—95, Kloten.
vom 28. Okt. bis 3. Dez. Geb.-Art.-Abt. 1—6, Schw.
Mot.-Kan.-Abt. 1—12, Mte. Ceneri. )
vom 28. Okt. bis 3. Dez. Fest.-Art.-Abt. 3—5, Fest.-
Art.-Kp. 15, Scheinw.-Kp. 1 und 2, Geb.-Scheinw.-
Kp. 4 und 5, Airolo.
vom 28. Okt. bis 3. Dez. Fest.-Art.-Abt. 1 und 2, Dailly.
Sanitit: Gefreitenschule vom 24. Okt. bis 22. Nov., Basel.
vom 24. Okt. bis 22. Nov., Geni.
vom 24. Okt. bis 22. Nov., Locarno.
Traintruppe: W.-K. vom 24. Okt. bis 5. Nov.,
5. bis 26. Nov., Thun.

Wiederholungskurse.

1. Division: Geb.-1.-R. 6 vom 17. bis 29. Okt.
Frd. Mitr.-Abt. 1 vom 10. bis 22. Okt.
Drag.-Abt. 1 vom 10. bis 22. Okt.
F.-Hb.-Abt. 25 vom 7. bis 22. Okt.
Geb.-Art.-Abt. 1 vom 14. bis 29. Okt.

2. Division: Geb.-Art.-Abt. 2 vom 7. bis 22. Okt.

4. Division: Geb.-I.-R. 20 vom 10. bis 22. Okt.
[.-R. 24 vom 10. bis 22. Okt.
Rdf.-Kp. 4 vom 10. bis 22. Okt.
Drag.-Abt. 4 vom 10. bis 22. Okt.
F.-Bttr. 55 vom 5. bis 20. Okt.
5. Division: 1.-R. 28 vom 10. bis 22. Okt. = #
F.-Bttr. 50 vom 13. bis 28. Okt.
Geb.-Tg.-Kp. 15 vom 10. bis 22. Okt.
Geb.-San.-Abt. 15 vom 10. bis 22. Okt.
Festungsbesatzungen: Schw. Mot.-Kan.-Abt. 9 vom 14.—29. Okit.
Geb.-Tg.-Kp. 18 vom 10. bis 22. Okt.
Armeetruppen: Rdf.-Abt. 1 vom 10. bis 22. Okt.
Kav.-Br. 1 vom 10. bis 22. Okt.
Schw. Mot.-Kan.-Bttr. 10 vom 5. bis 20. Okt.
Motorwagentruppe, W.K. II vom 17. bis 29. Okt.

UOS vom



	Militärisches Allerlei

